


mehrere Planänderungen erforderlich ist für jede Planänderung neu zu entscheiden, ob anstatt
der neuen Rechtslage die bei ursprünglicher Feststellung des Plans zugrunde gelegte Rechtslage
fortgeführt werden soll. Damit findet z.B. auch der bei der Feststellung des Plans noch nicht zur
Anwendung gekommene § 43m EnWG nun auf die Fälle des § 76 Absätze 1 bis 3 VwVfG
 Anwendung, es sei denn der Vorhabenträger beantragt die Fortführung der Rechtslage ohne
Anwendung des § 43m EnWG. Gleiches gilt für übrige Rechtsänderungen wie insbesondere die
Änderungen der § 43 Abs. 3 bis 3c EnWG.
 
 
 

 

 

 




